
Das Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB) Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB)
Bebauungspläne der Innenentwicklung (§ 13 a BauGB)

Erstellung eines Planentwurfes und der Begründung mit Umweltbericht

Frühzeitige Beteiligung
der Behörden

(§ 4 Abs. 1 BauGB)

Frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit

(§ 3 Abs. 1 BauGB)

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Änderung des Planentwurfs

Erneute Beteiligungen gem. § 4 a Abs. 3 BauGB

Beteiligung der Behörden
(§ 4 Abs. 2 BauGB)

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)

Keine Änderung des Planentwurfs

Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschluss (§10 Abs. 3 BauGB)
und damit Rechtskraft des Bebauungsplans


